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Bekanntmachung

92. Teilflachennutzungsplananderung ,,Erweiterung & Repowering Windpark
Waldseite“ — erneute Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute
Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Bentheim hat in seiner Sitzung am 05.02.2025
den Entwurf der 92. Teilflachennutzungsplananderung ,Erweiterung & Repowering Windpark
Waldseite“ gebilligt und dessen erneute Auslegung verkurzt fur die Dauer von zwei Wochen
gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB be-
schlossen.

Dabei wird auch die Beteiligung angrenzender Nachbarstaaten gem. §4 Abs. 2 BauGB in
Verbindung mit § 2 Abs. 2 BauGB durchgeflihrt, da deren Planungs- und Entwicklungsinte-
ressen potenziell betroffen sein kénnen.

Planungsrechtliche Unterlagen kénnen im Internet unter https://www.stadt-bad-
bentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen eingesehen werden.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6
Abs.1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem NDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung Uber das Ergebnis der Pru-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren®, das ebenfalls unter obenstehenden Link aufge-
rufen werden kann.

Bad Bentheim, den 26.02.2025

Dr. Pannen
BlUrgermeister
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Bekanntmachung

95. Anderung des Teilflichennutzungsplanes ,,Fiirstliche Tannen* — erneute
Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeitsbeteiligung
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Rat der Stadt Bad Bentheim hat in seiner Sitzung am 19.02.2025 den Entwurf der

95. Anderung des Teilflachennutzungsplanes ,Firstliche Tannen “ gebilligt und dessen er-
neute Auslegung verkirzt fir die Dauer von zwei Wochen gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne er-
neute Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Dabei wird auch die Beteiligung angrenzender Nachbarstaaten gem. §4 Abs. 2 BauGB in
Verbindung mit § 2 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt, da deren Planungs- und Entwicklungsinte-
ressen potenziell betroffen sein kdnnen.

Planungsrechtliche Unterlagen kdnnen im Internet unter https://www.stadt-bad-
bentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen eingesehen werden.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6
Abs.1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem NDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung tber das Ergebnis der Pri-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren®, das ebenfalls unter obenstehenden Link aufge-
rufen werden kann.

Bad Bentheim, den 26.02.2025

Dr. Pannen
Blrgermeister

Herausgeber: Stadt Bad Bentheim | Der Biirgermeister | Schlossstralie 2 | 48455 Bad Bentheim - Seite 3von 5 -


https://www.stadt-badbentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen
https://www.stadt-badbentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen

Bekanntmachung

97. Teilflachennutzungsplananderung ,,Sieringhoek — 6stlich des Golfplatzes‘ —
erneute Auslegung gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Bentheim hat in seiner Sitzung am 05.02.2025
den Entwurf der 97. Teilflachennutzungsplananderung ,Sieringhoek — dstlich des Golfplat-
zes" gebilligt und dessen erneute Auslegung verkurzt fur die Dauer von zwei Wochen gem.

§ 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen.

Planungsrechtliche Unterlagen kdnnen im Internet unter https://www.stadt-bad-
bentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen eingesehen werden.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6
Abs.1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem NDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung tber das Ergebnis der Pri-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren®, das ebenfalls unter obenstehenden Link aufge-
rufen werden kann.

Bad Bentheim, den 26.02.2025

Dr. Pannen
Blrgermeister
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Bekanntmachung

99. Teilflachennutzungsplananderung ,,Brechte” — erneute Auslegung gem. § 4
Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Rat der Stadt Bad Bentheim hat in seiner Sitzung am 19.02.2025 den Entwurf der

99. Teilflachennutzungsplananderung ,Brechte” gebilligt und dessen erneute Auslegung ver-
kurzt fur die Dauer von zwei Wochen gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohne erneute Offentlichkeits-
beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Planungsrechtliche Unterlagen konnen im Internet unter https://www.stadt-bad-
bentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen eingesehen werden.

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage der Art. 6
Abs.1 Buchst. e DSGVO i.V. mit § 3 BauGB und dem NDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung tber das Ergebnis der Pri-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt ,Datenschutzrechtliche In-
formationspflichten im Bauleitplanverfahren®, das ebenfalls unter obenstehenden Link aufge-
rufen werden kann.

Bad Bentheim, den 26.02.2025

Dr. Pannen
Blrgermeister

Herausgeber: Stadt Bad Bentheim | Der Biirgermeister | Schlossstralie 2 | 48455 Bad Bentheim - Seite 5von 5 -


https://www.stadt-badbentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen
https://www.stadt-badbentheim.de/unsere-stadt/bauleitplanungen

	Der Rat der Stadt Bad Bentheim hat in seiner Sitzung am 19.02.2025 den Entwurf der 95. Änderung des Teilflächennutzungsplanes „Fürstliche Tannen “ gebilligt und dessen erneute Auslegung verkürzt für die Dauer von zwei Wochen gem. § 4 Abs. 2 BauGB, ohn...

